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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1969

Norm

EO §294 A

EO §294 K

EO §296

KO §67

Rechtssatz

Mangels Gegenseitigkeit mit der Bundesrepublik Deutschland können gemäß § 67 KO nach Konkurserö nung weder

Schulden, die bar an den Konkursverwalter bezahlt, noch für welche Akzepte gegeben wurde, mit Rechtswirksamkeit

für das Inland berichtigt werden. Eine solche Zahlung kann die Wirksamkeit einer Forderungspfändung nicht

beeinträchtigen.
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